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Beschlussausführung am  

 
Tagesordnungspunkt:  
 
Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Am 
Knotenbusch 
 
Beschlussvorschlag:   
 
Der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am Knotenbusch“ wird 
zugestimmt. 
 



Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen 
 
Auf dem Grundstück „Am Güldenspring 22a“ wurde durch den Wintergartenanbau 
und die Erweiterung sowie Umnutzung des Abstellgebäudes zu einem Bestandteil 
des Wohnhauses erfolgte Wohnhauserweiterung die rückwärtige (nordostwärtige) 
Baugrenze überschritten. 
 
Die errichteten baulichen Anlagen wären grundsätzlich ohne Überschreitung der 
Baugrenze mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes „ Am Knuttenbuch“ verein-
bar. Aus Sicht des Landkreises wäre es keineswegs ausgeschlossen, dieses Hinder-
nis durch eine Befreiung von der Baugrenze zu überwinden, denn die Überschreitung 
sei so gering, das die Grundzüge der Planung unangetastet blieben. Weiterhin stellt 
der Landkreis in seiner Verfügung fest, dass die Baugrenzen auch so willkürlich sei-
nen und sowohl so wenig praxisgerecht als auch unterschiedlich gezogen worden 
sind, dass ein Festhalten daran als nicht beabsichtigte Härte auszulegen sei und ein 
Abweichen davon als städtebaulich gerechtfertigt erscheinen müsste. 
 
Eine Legalisierung der festgestellten Unzulässigkeit kann durch eine Befreiung auf 
der Grundlage des § 31 Abs. 2 BauGB erfolgen.  
 
Nach § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) kann von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt wer-
den und Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder die Ab-
weichung städtebaulich vertretbar ist oder die Durchführung des Bebauungsplans zu 
einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung die Ab-
weichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist. 
 
Die Entscheidung über die Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungspla-
nes kann nur vom Rat der Gemeinde getroffen werden. 
 
Eine bauordnungsrechtliche Prüfung (insbesondere die Erforderlichkeit von Baulas-
ten) des vorliegenden Vorganges ist durch die Genehmigungsbehörde – Landkreis 
Helmstedt – noch nicht erfolgt. 
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